
            

Information „elektronische Angebotsabgabe“ 
 

Im vorliegenden Verfahren sind ausschließlich elektronische Angebote 

zugelassen. Eine Angebotsabgabe in schriftlicher Textform (postalische 

oder persönliche Einreichung) ist nicht möglich! 

 

Wir bitten möglichst nur eine Datei hochzuladen und auf das Beifügen von 

Werbung zu verzichten. Sofern mehrere Dateien erforderlich sind, bitten wir 

diese vorangestellt zu nummerieren. Bitte berücksichtigen Sie die erforderlichen 

Upload Zeiten. 

 

Die elektronische Vergabe und Kommunikation wird ausschließlich über den 

Vergabemarktplatz Metropole Ruhr abgewickelt. Das bedeutet, dass alle 

Anforderungen/Nachforderungen seitens der Vergabestelle dann auch über den 

Vergabemarktplatz Metropole Ruhr über den Bereich „Kommunikation“ 

erfolgen. So wird gewährleistet, dass das gesamte Vergabeverfahren 

elektronisch abgewickelt wird. Daher bitten wir Sie sensibilisiert auf eingehende 

E-Mails vom Vergabemarktplatz zu achten und entsprechende Nachrichten 

abzurufen. 

 

Bei elektronischer Vergabe findet keine öffentliche Submission  

(Eröffnung der Angebote) statt. Das heißt, dass keine Bieter zur Teilnahme an  

der Submission zugelassen werden. 

 

Wir weisen darauf hin, dass Ihr Angebot vom weiteren Verfahren 

auszuschließen ist, wenn dieses nicht wie oben beschrieben elektronisch 

eingereicht wird! 

 

Folgende Online-Hilfen stehen als Support für Unternehmen zur Verfügung: 

https://support.cosinex.de/unternehmen/ 

➔ Anleitung für Unternehmen 

 
https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageId=28115008 

➔ Bietertool 
 

https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company/Bietertool 

 

Tipps zur Abgabe elektronischer Angebote: 

https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company/Tipps+zur+elektronischen+Angebotsabgabe 

 

Kontakt eMail:  

support@cosinex.de 

https://support.cosinex.de/unternehmen/
https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageId=28115008
https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company/Bietertool
https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company/Tipps+zur+elektronischen+Angebotsabgabe
mailto:support@cosinex.de


 

 
 
Angaben zum Bewerber 
 

Name des Bewerbers: 
 
 
 

Verantwortliche/r Ansprechpartner/ 
Ansprechpartnerin/nen für das Projekt: 

 

 
Adresse:  

  

  

Telefon: 
Fax: 
E-Mail. 

 

 

 

Weitere Niederlassungen:  

  

  

Gründungsdatum der Firma:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1) Eigenerklärungen  
 
Wir erklären hiermit, dass wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der 
angebotenen Leistung, die steuerlichen Verpflichtungen gegen Bund, Land und Gemeinde sowie 
die Beitragsleistungen zur Sozialversicherung und die gültigen Arbeitsschutzvorschriften erfüllen.  
Bei der Weitergabe von Lieferungen und Leistungen an Unterauftragnehmer berücksichtigen wir 
vornehmlich mittelständische Interessen.  
 
2) Eigenerklärung zur Korruptionsprävention 

 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen "Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung" vom 
26.04.05 -IR 12.02.06-Nr. 3.1 und 3.3, gebunden und wird deshalb vor der Auftragserteilung eine 
Anfrage an das Vergaberegister bei der Informationsstelle des Finanzministeriums des Landes 
Nordrhein-Westfalen richten. Bis zu diesem Zeitpunkt der Übermittlung der Antwort der 
Informationsstelle erklärt der Bieter: 
 
“Mir ist bekannt, dass seitens der Vergabestelle noch keine Informationen hinsichtlich etwaiger 
früherer Ausschlüsse meines Unternehmens von Vergabeverfahren oder Verfehlungen, die zu 
Eintragungen in das Vergaberegister des Landes NRW führen können, eingeholt wurden. Ich 
versichere hiermit, dass keine Verfehlungen vorliegen, die meinen Ausschluss von der Teilnahme 
am Wettbewerb rechtfertigen könnten1 oder zu einem Eintrag in das Vergaberegister führen 
könnten2. Mir ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zu meinem Ausschluss 
vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrages wegen 
Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde führen und eine Meldung des 
Ausschlusses und der Ausschlussdauer an die Informationsstelle nach sich ziehen kann. Ich 
verpflichte mich, die vorstehende Erklärung auch von Nachunternehmern zu fordern und vor 
Vertragsschluss bzw. spätestens vor Zustimmung des Auftraggebers zur Weiterbeauftragung 
vorzulegen.“ 

 

 

 
1 Verfehlungen, die in der Regel zum Ausschluss des Bewerbers oder Bieters von der Teilnahme am Vergabeverfahren führen, sind - unabhängig von der Beteiligungsform, bei Unternehmen auch 

unabhängig von der Funktion des Täters oder Beteiligten - insbesondere: 

- Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden sind, u. a. Betrug, Subventionsbetrug, Untreue, Urkundenfälschung, wettbewerbsbeschränkende Absprachen 

bei Vergabeverfahren, Bestechung - auch im geschäftlichen Verkehr- oder Vorteilsgewährung, 

- das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von unerlaubten Vorteilen an Personen, die Amtsträgern oder für den öffentlichen Dienst Verpflichteten nahe stehen, oder an freiberuflich Tätige, 

die bei der Vergabe im Auftrag einer öffentlichen Vergabestelle tätig werden. 

  

Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, u.a. Absprachen über die Abgabe oder die Nichtabgabe von Angeboten, sowie die Leistung von konkreten Planungs- und 

Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu beeinflussen, führen dann zum Ausschluss, wenn Tatsachen auch auf unrechtmäßige oder unlautere Einflussnahme auf das 

Vergabeverfahren hindeuten. 
2 Ein Eintrag in das Vergaberegister kann unabhängig von einem Vergabeausschluss auch erfolgen, wenn die Voraussetzungen des § 5 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung 

und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG) vorliegen. Danach liegt eine Verfehlung vor, wenn durch eine 

natürliche Person im Rahmen einer unternehmerischen Betätigung  

1. Straftaten nach §§ 331 – 335, 261 (Geldwäsche, Verschleierung illegalen Vermögens), 263 (Betrug), 264 (Subventionsbetrug), 265 b (Kreditbetrug), 266 (Untreue), 266 a 

(Vorenthalten/Veruntreuen von Arbeitsentgelt), 298 (illegale Absprachen bei Ausschreibungen), 299 (Bestechung/Bestechlichkeit), 108e (Abgeordnetenbestechung) StGB und nach § 370 

der Abgabenordnung,  

2. nach §§ 19, 20, 20 a und 22 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen, 

3. Verstöße gegen § 81 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), insbesondere nach § 14 GWB durch Preisabsprachen und Absprachen über die Teilnahme am Wettbewerb, 

4. Verstöße gegen § 16 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes,  

5.  Verstöße, die zu einem Ausschluss nach § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG) oder nach § 

6 Arbeitnehmer-Entsendegesetz führen können oder geführt haben,  

von Bedeutung, insbesondere in Bezug auf die Art und Weise der Begehung  oder den Umfang des materiellen oder immateriellen Schadens, begangen worden sind. 

  

Ein Eintrag erfolgt bei einer Verfehlung im Sinne des Absatzes 1  

1. bei Zulassung der Anklage 

2. bei strafrechtlicher Verurteilung 

3. bei Erlass eines Strafbefehls 

4. bei Einstellung des Strafverfahrens nach § 153 a Strafprozessordnung (StPO) 

5. nach Rechtskraft eines Bußgeldbescheids  

6. für die Dauer der Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage bei der meldenden Stelle kein vernünftiger Zweifel an einer 

schwerwiegenden Verfehlung besteht, und die Ermittlungs- bzw. die für das Bußgeldverfahren zuständige Verwaltungsbehörde den Ermittlungszweck nicht gefährdet sieht.  



 

 

3) Hiermit erklären wir, dass wir kein gewinnorientierter Träger oder ein kommerzielles 
Nachhilfeinstitut gem. § 55 SchulG NRW sind.  
 
Alle schulrechtlichen Bestimmungen werden eingehalten. 

 

 

 

 

 

___________________                            _____________________ 

Ort/Datum        rechtsverbindliche Unterschrift 
für die Abgabe aller 
vorstehenden Erklärungen  
 

Firmenstempel 
 



Eigenerklärung über die Zahlung der Beitragsleistungen zur Sozialversicherung und 
Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften 

 

 

Erklärung 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich die Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß leiste und 
die Arbeitsschutzvorschriften einhalte. 
 
 

 
_________________________________________ 

                 Unterschrift            Firmenstempel              Datum 
 

 
Bitte fügen Sie dem Teilnahmeantrag zudem einen Nachweis (Kopie der 
Versicherungspolice) über das Bestehen einer ausreichenden 
Betriebshaftpflichtversicherung (Deckungssumme mind. 1,5 Mio. € für Personen- und 
Sachschäden) bei. Falls eine derartige Versicherung nicht vorhanden ist, ist für den 
Auftragsfall eine Deckungszusage über die entsprechende Summe beizubringen. 



 

 

 

Bitte geben Sie hier Ihre personelle Ausstattung an: 
 
 
 
 
  2022 2023 2024 

Gesamtanzahl Mitarbeiter    

Davon Führungskräfte    



                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Gesamtumsatz des Unternehmens (ggf. einschließlich Subunternehmer) / der Mitglieder der Bietergemeinschaft sowie Umsatz mit 
vergleichbaren Dienstleistungen jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre 
 
 
 
 
 

 2022 2023 2024 

Gesamtumsatz des 
Unternehmens 

   

Umsatz für vergleichbare 
Dienstleistungen 

   



Referenz 1 Referenz 2 Referenz 3

Bezeichnung des Auftragsgegenstandes

Art des Auftrages

Zeitraum der erbrachten Dienstleistung

Auftragswert einschl. MwSt

Auftraggeber

dortiger Ansprechpartner

Telefon

Trägerschaft "Offene Ganztagsschule" - Referenzen *

2022

*Sollten noch keine Erfahrungen in der Durchführung einer Offenen Ganztagsschule 

vorligen, so ist ausführlich darzustellen, warum dennoch die notwendige Fachkunde 

vorliegt und wie ohne einschlägige Aktivität die erfolgreiche Durchführung der 

Bei weiteren Aufträgen bitte gesondertes Blatt verwenden!                      

Name des Bewerbers:



Referenz 1 Referenz 2 Referenz 3

Bezeichnung des Auftragsgegenstandes

Art des Auftrages

Zeitraum der erbrachten Dienstleistung

Auftragswert einschl. MwSt

Auftraggeber

dortiger Ansprechpartner

Telefon

Trägerschaft "Offene Ganztagsschule" - Referenzen *

2023

Name des Bewerbers:

*Sollten noch keine Erfahrungen in der Durchführung von Betreuungsdienstleistungen 

vorliegen, so ist ausführlich darzustellen, warum dennoch die notwendige Eignung 

vorliegt und wie ohne einschlägige Aktivitäten die erfolgreiche Durchführung der 

Maßnahme erreicht werden soll

Bei weiteren Aufträgen bitte gesondertes Blatt verwenden!             



Referenz 1 Referenz 2 Referenz 3

Bezeichnung des Auftragsgegenstandes

Art des Auftrages

Zeitraum der erbrachten Dienstleistung

Auftragswert einschl. MwSt

Auftraggeber

dortiger Ansprechpartner

Telefon

Bei weiteren Aufträgen bitte gesondertes Blatt verwenden!                     

Trägerschaft "Offene Ganztagsschule" - Referenzen *

2024

Name des Bewerbers:

*Sollten noch keine Erfahrungen in der Durchführung von Betreuungsdienstleistungen 

vorliegen, so ist ausführlich darzustellen, warum dennoch die notwendige Eignung 

vorliegt und wie ohne einschlägige Aktivitäten die erfolgreiche Durchführung der 



   

 

Schutzklausel zur Abwehr von Einflüssen der Scientology-Organisation und deren 
Unternehmen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Beratungs- und 

Schulungsleistungen 
 
  
Der Auftraggeber wendet die Bestimmungen des Runderlasses des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr und des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales vom 18.10.2011 an. 
 
 
Der Bewerber oder Bieter gibt hiermit folgende Erklärung ab: 
 
 
Der Träger:  

- verpflichtet sich sicherzustellen, dass die zur Erfüllung des Auftrags eingesetzten Personen 
bei der Erfüllung ihres Auftrags nicht die „Technologie von L. Ron Hubbard“ anwenden, 
lehren oder in sonstiger Weise verbreiten. 

 
- nimmt zur Kenntnis, dass der Auftragnehmer von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen 

wird, wenn die geforderte Erklärung vorsätzlich unzutreffend abgegeben oder die 
Unterzeichnung der Erklärung im Zusammenhang mit der Angebotsabgabe verweigert 
wird.  

 
-  nimmt zur Kenntnis, dass bei einem Verstoß die Auftraggeberin/der Auftraggeber 

berechtigt ist, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.  
 
 

 

 

________________________           _________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift, Firmenstempel 



Bietergemeinschaftserklärung 

Bei weiteren Mitgliedern bitte gesondertes Blatt anfertigen und als Seite 2 (usw.) der Bietergemeinschaftserklärung definieren!  

 

Erklärung 
 
 
Der/Die bevollmächtigte Vertreter/in vertritt die im Verzeichnis aufgeführten Mitglieder 
gegenüber der Auftraggeberin verbindlich. 
 
 
Das jeweils unterzeichnende Mitglied erkennt an, dass die Bietergemeinschaft (BG) mit 
allen Mitgliedern für die Vertragserfüllung als Gesamtschuldner haftet. 
 
 
Das jeweils unterzeichnende Mitglied der Bietergemeinschaft erfüllt und akzeptiert die 
einschlägigen, gemachten Angebotsangaben (siehe Angebotsblatt). 
 
 
 
        Bevollmächtigte/r Vertreter/in  1) 

_________________________________________ 
           Name 
 

 _________________________________________ 
           Anschrift 

 
_________________________________________ 
           Unterschrift            Firmenstempel              Datum 

 
 

Mitglieder der BG 2) 
_________________________________________ 
           Name 
 

 _________________________________________ 
           Anschrift 

 
_________________________________________ 

                 Unterschrift            Firmenstempel              Datum 
 

3) 
_________________________________________ 
           Name 
 

 _________________________________________ 
           Anschrift 

 
_________________________________________ 

                 Unterschrift            Firmenstempel              Datum 



Verpflichtungserklärung Subunternehmer                                                                         

Verpflichtungserklärung 
 
 
Hiermit verpflichte ich mich als Subunternehmer für das Unternehmen 
 
________________________________________________________ 
 
tätig zu werden, so dass dem benannten Unternehmen die erforderlichen Mittel bei der 
Erfüllung des Auftrags zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 
 
1. ____________________________________________________ 
 Name 
  
 ____________________________________________________ 
 Anschrift 
 

____________________________________________________ 
 Bezeichnung des Unterauftrags 
 
 ____________________________________________________ 
 Unterschrift  Firmenstempel  Datum 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bei weiteren Subunternehmen bitte gesondertes Blatt anfertigen! 



B5 - Eigenerklärung zur Einhaltung der Vorgaben des Artikel 5k der Verordnung (EU) 

2022/576 des Rates vom 8. April 2022 (5. EU-Sanktionspaket) 

 
Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Artikel 5k der Verordnung (EU) 2022/576  

verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. 

 

Artikel 5k lautet wie folgt: 

„(1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der 

Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 

Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 

2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 

2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der 

Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 

2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. 

Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:  

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen,  

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmit-telbar 

oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten wer-den, oder  

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf 

Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,  

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder 

Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auf-tragsvergabe in 

Anspruch genommen werden.  

 

Auf die Ausnahmetatbestände des Art. 5k Abs. 2 wird verwiesen. 

Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter anderem 

kündigen, 

a) wenn der Auftragnehmer gegen die Vorgaben des Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/576 

verstößt 

b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass seine Nachunternehmen, Lieferanten, 

Eignungsleiher etc. den Vorgaben der Verordnung (EU) 2022/576 entsprechen 

 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir 

• kein Unternehmen im Sinne des Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/576 EU bin 

• keine Unterauftragnehmer, Nachunternehmer, Eignungsleiher etc. einsetzen werde, die 

unter das Verbot des Art. 5k Abs. 1 Verordnung (EU) 2022/576 fallen 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  

Mir/Uns ist bekannt, dass Falschangaben im Rahmen dieser Erklärung oder Verstöße gegen darin 

übernommene Verpflichtungen zu einer außerordentlichen Kündigung durch den Auftraggeber führen 

können.  

 

 

 

______________________________________ 

(Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 
Für elektronische Angebote gelten bezüglich der Signatur die Regelungen des Formblatts „Elektronische 

Angebotsabgabe“. 
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B2 - Vertragsbedingungen und Verpflichtungserklärung zur Frauenförderung und 

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 

Ich erkläre / Wir erklären1: 

- Zutreffendes bitte ankreuzen – 

 

1.  Anwendbarkeit  

Im Unternehmen sind in der Regel mehr als 20 Arbeitnehmer / -innen beschäftigt.  

Hinsichtlich der Anzahl der Beschäftigten gilt, dass alle Vollzeitbeschäftigten, 

Teilzeitbeschäftigten nach Köpfen (also nicht umgerechnet in Vollzeit-Äquivalente) und auch 

alle 538-Euro-Kräfte mitzuzählen sind. Lediglich Auszubildende gelten nicht als Beschäftigte. 

Verfügt somit ein Bieterunternehmen im Zeitpunkt der Angebotsabgabe über lediglich 20 oder 

weniger Beschäftigte, erschöpft sich die abzugebende Information in eben dieser Angabe. 

Zur Festlegung der Unternehmensgröße ist die Definition der Betriebsstätte nach § 12 

Abgabenordnung zugrunde zu legen. 

 Ja, mehr als 20 Beschäftigte, weiter mit 2. 

 Nein (es sind keine weiteren Angaben erforderlich). 

 

2.  

2.1  Unternehmensgröße 

   Im Unternehmen sind in der Regel beschäftigt: 

 

 über 500 Beschäftigte 

(Es sind mindestens vier der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen 

auszuwählen und im Rahmen dieses öffentlichen Auftrages durchzuführen oder 

einzuleiten, sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen). 

 

 über 250 bis 500 Beschäftigte 

(Es sind mindestens drei der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen 

auszuwählen und im Rahmen dieses öffentlichen Auftrages durchzuführen oder 

einzuleiten, sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen). 

 

 über 20 bis 250 Beschäftigte 

(Es sind mindestens zwei der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen 

auszuwählen und im Rahmen dieses öffentlichen Auftrages durchzuführen oder 

einzuleiten, sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen). 

 

2.2   Maßnahmenkatalog zur Frauenförderung oder Förderung der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie 

 

In meinem/unserem Unternehmen wird/werden für die bei der Abwicklung diesen 

öffentlichen Auftrages eingesetzten Mitarbeiter/-innen folgende Maßnahme/-n umgesetzt: 

 

 Untersagung und Unterbindung eines Verhaltens verbaler und nicht-verbaler oder 

physischer Art, welches bezweckt oder bewirkt, dass weibliche Beschäftigte lächerlich 

gemacht, eingeschüchtert, angefeindet oder in ihrer Würde verletzt werden,, 

 explizite Ermutigung von Frauen sich zu bewerben, wenn im Betrieb Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze in männerdominierten Berufsbereichen zu besetzen sind,  

 
1 Die bei der Durchführung dieses Auftrages eingesetzten Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften 

sind nicht verpflichtet, Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

umzusetzen. 
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 Berücksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Übernahme in ein 

Arbeitsverhältnis zumindest entsprechend ihrem Ausbildungsanteil, 

 Befragung von Beschäftigten zu ihren Arbeitszeitwünschen, Auswertung einschließlich 

Einleitung von Umsetzungsschritten betreffend ihrer Tätigkeit, 

 Angebot von Teilzeitarbeit oder flexiblen Arbeitszeitmodellen als Maßnahme zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

 Entwicklung und Umsetzung von Modellen vollzeitnaher Teilzeitarbeit für die 

Beschäftigten, 

  Einrichtung bzw. Ausbau von Telearbeit für die Beschäftigten, 

  Einrichtung von Eltern-Kind-Zimmern für die Beschäftigten, 

 Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungs- und Pflegemöglichkeiten, 

 Angebot betrieblich organisierter Kinderbetreuung, 

 Zahlung eines Kinderbetreuungszuschusses, 

 Angebot von Ferienprogrammen zur Überbrückung der Betreuungslücke für Kinder 

berufstätiger Eltern in Kindergarten- bzw. Schulferien, 

 Unterstützung von Mitarbeitern mit pflegebedürftigen Angehörigen durch individuelle 

Betreuung und Hilfeleistung oder Abschluss einer Vereinbarung einer 

Familienpflegeteilzeit, 

 Kontakthalteangebote, Möglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher Fortbildung, zu 

Vertretungseinsätzen und Rückkehrvereinbarungen für Beschäftigte in Elternzeit, 

 Bereitstellung von innerbetrieblichen Paten und Patinnen für Wiedereinsteigerinnen und 

Wiedereinsteiger, 

 Überprüfung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter und 

geeigneter Instrumente, 

 Analyse der Entwicklung der Leistungsvergütung in den letzten 5 Jahren nach 

Geschlecht, 

 Maßnahmen zur Gewinnung von Mädchen und Frauen für ein betriebliches Praktikum, 

insbesondere in den männerdominierten Berufen sowie 

 Angebot spezieller Bildungsmaßnahmen für Frauen, die diese auf die Übernahme von 

höherwertigen und leitenden Positionen vorbereiten. 

 

2.3  Ausnahmen (ggf. anzugeben) 

Ausnahmsweise kann der öffentliche Auftraggeber, nach entsprechendem Vortrag des 

Bieterunternehmens, von ergänzenden Ausführungsbestimmungen zur Frauenförderung bzw. 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, absehen. Hierbei handelt es sich um besonders zu 

begründende Einzelfallentscheidungen. Bieterunternehmen haben nachfolgend insoweit die 

Möglichkeit, die zu berücksichtigenden Gründe für die Nichtdurchführbarkeit entsprechender 

Maßnahmen darzustellen. Der öffentliche Auftraggeber prüft den vorgetragenen Sachverhalt 

auf Plausibilität. 

Sofern ein Bieter durch Zuschlag bereits zur Durchführung oder Einleitung von Maßnahmen 

der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie verpflichtet wurde, kann er 

sich hierauf bei der Angebotsabgabe um weitere öffentliche Aufträge zwölf Monate lang nach 

dem Tag des Zuschlags berufen. Die Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie, zu deren Durchführung oder Einleitung sich das Unternehmen 

verpflichtet hat, müssen ordnungsgemäß umgesetzt worden sein. Auf Verlangen des 

öffentlichen Auftraggebers hat der Bieter die Durchführung oder Einleitung der umgesetzten 

Maßnahmen zu belegen. 

 

 Ich/wir werden keine weiteren der im Maßnahmenkatalog zu 2.2 genannten 

Maßnahmen anbieten, da mein/unser Unternehmen in den letzten 12 Monaten bereits 

durch Zuschlag zur Umsetzung von Maßnahmen der Frauenförderung oder der 
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Vereinbarkeit von Beruf und Familien verpflichtet worden ist. Auf Verlangen des 

öffentlichen Auftraggebers werde/-n ich/wir die Durchführung oder Einleitung der 

Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor 

Zuschlagserteilung nachweisen. 

 

 Ich/wir haben bereits alle der im Maßnahmenkatalog zu 2.2 genannten Maßnahmen der 

Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familien durchgeführt oder 

eingeleitet. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers werde/-n ich/wir die 

Durchführung der umgesetzten Maßnahmen der Frauenförderung oder der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachweisen. 

 

 Ich/wir sind aus nachfolgend aufgeführten objektiv belegbaren Gründen nicht in der 

Lage, bei den im Rahmen der Durchführung dieses öffentlichen Auftrags eingesetzten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Maßnahmen der Frauen- und Familienförderung 

durchzuführen. 

  

 Angabe der Gründe (ggf. gesonderte Anlage verwenden): 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 Für mich/uns ist die Durchführung oder Einleitung von Maßnahmen der Frauen- oder 

Familienförderung im Hinblick auf das Volumen des öffentlichen Auftrags und/oder der 

Anzahl der konkret mit dem öffentlichen Auftrag eingesetzten Mitarbeiter im Verhältnis 

zum Gesamtumsatz des Betriebes und/oder der gesamten Belegschaft des Betriebes 

unverhältnismäßig und unzumutbar. 

 

 Erläuterungen (ggf. gesonderte Anlage verwenden): 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

3.  Weitere vertragliche Verpflichtungen 

Die durchgeführten bzw. eingeleiteten Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind zum Zwecke der Überprüfbarkeit vom 

Auftragnehmer zu dokumentieren. Diese Dokumentation muss mindestens enthalten: 

1. die Bezeichnung der ausgewählten Maßnahmen, 

2. Angaben zu Art und Umfang der geplanten Durchführung oder Einleitung der jeweiligen 

Maßnahmen, 

3. Angaben des Zeitpunktes der Einleitung sowie des Zeitpunktes der voraussichtlichen oder 

tatsächlichen Durchführung der jeweiligen Maßnahmen, 

4. Angaben zu den Auswirkungen und der Nachhaltigkeit der Wirkung der Maßnahmen, 

insbesondere 

a) zur Anzahl der von der jeweiligen Maßnahme betroffenen Beschäftigten in Relation zur 

Gesamtanzahl der im Unternehmen Beschäftigten, 

b) Zeitpunkt der Einleitung bzw. die Dauer der Durchführung der Maßnahmen und, 

c) ob die Maßnahme über die Dauer der Durchführung des öffentlichen Auftrags im Betrieb 

weiter angeboten beziehungsweise fortgeführt wird. 

 

Die Dokumentation der durchzuführenden bzw. eingeleiteten Maßnahmen ist mindestens ein 

Jahr aufzubewahren und im Unternehmen zu veröffentlichen. Auf Verlangen des öffentlichen 

Auftraggebers ist diese in einem weiteren Vergabeverfahren vorzulegen. 
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  Ich/Wir erkläre/-n mich/uns darüber hinaus im Fall der konkreten Auftragsdurchführung 

mit folgenden Verpflichtungen einverstanden: 

 

− Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers weise/-n ich/wir die Einhaltung der 

übernommenen vertraglichen Verpflichtungen in geeigneter Form nach. 

 

− Ich/Wir werde/-n die durchgeführten bzw. eingeleiteten Maßnahmen zur 

Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum 

Zwecke der Überprüfbarkeit2 dokumentieren und im Betrieb bekanntgeben.  

 

− Für jeden schuldhaften Verstoß der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers 

gegen die Verpflichtungen aus dieser Verpflichtungserklärung gilt eine 

Vertragsstrafe als vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen 

bis zu fünf von Hundert des Auftragswertes beträgt. 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  

 

Mir/Uns ist bekannt, dass Falschangaben im Rahmen dieser Erklärung oder Verstöße gegen 

darin übernommene Verpflichtungen zu einer außerordentlichen Kündigung durch den 

Auftraggeber führen können.  

 

 
2 Die schriftliche Dokumentation soll die Bezeichnung der ausgewählten Maßnahmen, Angaben zu Art und Umfang der 

geplanten Durchführung oder Einleitung der jeweiligen Maßnahmen, zum Zeitpunkt der Einleitung sowie zum Zeitpunkt 

der voraussichtlichen oder tatsächlichen Durchführung der jeweiligen Maßnahmen und zu den Auswirkungen und der 

Nachhaltigkeit der Wirkung der Maßnahmen enthalten. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 12 Monate. 
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A 5 - Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und 

Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz 

Nordrhein-Westfalen)  
 

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-

Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. Hierzu vereinbaren 

die Parteien Folgendes: 

 

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen 

1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 

 

a) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich 

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 

1969 (BGBl. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten 

Tarifvertrages, 

 

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 

vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich 

erklärten Tarifvertrages oder 

 

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 

1995 (BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung 

unterfällt, 

seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens 

diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die in dem 

Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden. 

 

b) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene (§ 1 Abs. 

Absatz 3 TVgG) seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags 

wenigstens das in Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem einschlägigen und 

repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt 

nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu zahlen und während der Ausführungslaufzeit 

Änderungen nachvollziehen. 

 

c) bei der Ausführung der Leistung seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein 

Entgelt in Höhe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils geltenden 

Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemäß lit. a) und b) zu zahlende Entgelt das 

Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.  

 

1.2. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass die bei der Ausführung des Auftrags beteiligten 

Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten. 

 

1.3. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nicht für Auftragnehmer, die unter § 224 Absatz 1 

Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen. 

 

 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MiLoG
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2. Kontroll- und Prüfrecht 

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen während der 

Auftragsausführung zu überprüfen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet, 

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 

aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt. 

Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in anonymisierter 

Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.   

b) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. 

 

3. Kündigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe  

3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter 

anderem kündigen, 

a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt, 

b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1. 

einhalten oder 

c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt. 

 

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fällen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer 

Vertragsstrafe, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu fünf von Hundert 

des Auftragswertes beträgt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu 

vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht 

ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des 

Auftraggebers angerechnet. 

 

3.3. Im Übrigen berühren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.  

 


